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= Bundesministerium

Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Dr. Walter Rosenkranz
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-0.345.400

Wien, am 18. Juni 2025

Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Reinhold Maier hat am 25. April 2025 unter der

Nr. 1455/) an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend , Anzahl der

Drogenlenker in der Steiermark in den Jahren 2023, 2024 und 2025 gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1, 4 bis 6, 12, 15 und 16:

Wie viele Lenker wurden in den Jahren 2023 und 2024 in der Steiermark angezeigt,
weil sie ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Suchtgift fiihrten oder in Betrieb nahmen,
und wie verteilen sich diese Anzeigen auf die einzelnen Bezirke in den jeweiligen
Jahren?

a. Wie viele Lenker wurden bis zur Beantwortung dieser Anfrage im Jahr 2025 in der
Steiermark angezeigt, weil sie ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Suchtgift
flihrten oder in Betrieb nahmen, und wie verteilen sich diese Anzeigen auf die
einzelnen Bezirke in den jeweiligen Jahren?

Wie gestaltet sich die Verteilung der Lenker nach Alter, Geschlecht und

Staatsblirgerschaft, die angezeigt wurden, weil sie ein Fahrzeug unter dem Einfluss

von Suchtgift fiihrten oder in Betrieb nahmen, aufgeschliisselt nach Jahren?

Wie viele der Lenker, die aus diesem Grund angezeigt wurden, waren

Wiederholungstdter, aufgeschliisselt nach Jahren?

www.parlament.gv.at

lvon5



2vonb5

1316/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

e Welche Art von Suchtgift hatten die Lenker, die aufgrund dieses Vergehens angezeigt
wurden, konsumiert, und in wie vielen Fdllen traten diese Drogen auf, aufgeschliisselt
nach Jahren?

e Wie oft kam es in den Jahren 2023 und 2024 in der Steiermark zu einer Anzeige wegen
der Verweigerung der drztlichen Untersuchung oder Blutabnahme, wenn der Verdacht
bestand, dass der Lenker unter dem Einfluss von Suchtgift stand, und wie verteilen sich
diese Anzeigen auf die Bezirke in den jeweiligen Jahren?

a. Wie oft trat dieser Fall im Jahr 2025 bis zur Beantwortung dieser Frage bereits ein?

e Wie verteilt sich das Alter, Geschlecht und die Staatsbiirgerschaft der Lenker, die
wegen der Verweigerung der drztlichen Untersuchung oder Blutabnahme bei Verdacht
auf einen durch Suchtgift beeintrdchtigten Zustand angezeigt wurden, aufgeschliisselt
nach Jahren?

e Wie viele der Lenker, die aus diesem Grund angezeigt wurden, waren
Wiederholungstdter, aufgeschliisselt nach Jahren?

In den Jahren 2023 und 2024 sowie vom 1. Janner 2025 bis 19. Mai 2025 wurde folgende
Anzahl von Lenkern und Lenkerinnen von den Organen der Bundespolizei in der
Steiermark wegen Lenken oder in Betrieb nehmen eines Fahrzeuges in einem durch
Suchtgift beeintrachtigten Zustand oder wegen eines Verweigerungstatbestandes
angezeigt, siehe Tabelle:

2023 305

2024 368

2025 191
(01.01.2025 bis 19.05.2025)

Eine Aufschliisselung auf die politischen Bezirke in der Steiermark ist nicht moglich, da die
elektronische Dienstdokumentation den Organisationseinheiten der Bundespolizei und

nicht den politischen Bezirken zugeordnet ist.

Dariliber hinaus gehende Statistiken werden nicht gefilihrt. Von einer anfragebezogenen,
retrospektiven  manuellen  Auswertung wird auf Grund des enormen
Verwaltungsaufwandes und der damit einhergehenden Ressourcenbindung aus Griinden

der Sparsamkeit, ZweckmaBigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Abstand genommen.
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Zu den Fragen 7 bis 11 und 17 bis 19:

Gibt es Hinweise auf besondere Trends im Bereich Drogenmissbrauch am Steuer in der

jlingeren Vergangenheit?

Wie hoch war die durchschnittliche Geldstrafe, die aufgrund einer solchen Anzeige

verhdngt wurde, aufgeschliisselt nach Jahren und Bezirken?

In welcher Gesamthdhe wurden jeweils in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund einer

solchen Anzeige Geldstrafen verhéngt und wie verteilen sich diese Summen auf die

Bezirke in den jeweiligen Jahren?

a. Wie hoch war die Gesamtsumme der Geldstrafen, die im Jahr 2025 bis zur
Beantwortung dieser Frage aufgrund einer solchen Anzeige verhéngt wurden, und
wie verteilen sich diese Betrdge auf die einzelnen Bezirke bis dato?

In wie vielen Fdillen wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen, weil die Geldstrafe nicht

eingetrieben werden konnte, aufgeschliisselt nach Jahren?

Wie lange wurde den Lenkern im Durchschnitt der Fiihrerschein entzogen aufgrund

einer solchen Anzeige, aufgeschliisselt nach Jahren und Bezirken?

Wie hoch war die durchschnittliche Geldstrafe, die aufgrund einer solchen Anzeige

verhdngt wurde, aufgeschliisselt nach Jahren und Bezirken?

In wie vielen Fdllen kam es zum Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe wegen

Uneinbringlichkeit der Geldstrafe, aufgeschliisselt nach Jahren?

Wie lange wurde den Lenkern im Durchschnitt der Fiihrerschein entzogen, aufgrund

einer solchen Anzeige, aufgeschliisselt nach Jahren und Bezirken?

Die Beantwortung dieser Fragen fallt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums

flr Inneres.

Zu den Fragen 2, 3, 13 und 14:

In wie vielen dieser Fille haben die Lenker beim Begehen der Ubertretung einen
Verkehrsunfall verursacht, aufgeschliisselt nach Bezirk, Jahr und Art des Unfalls (mit
oder ohne Personenschaden)?

In wie vielen der unter Punkt 1 genannten Fdille haben die Lenker zusdtzlich das Delikt
der Fahrerflucht begangen, aufgeschliisselt nach Jahren und Bezirken?

In wie vielen dieser Féille haben die Lenker bei der Begehung der Ubertretung einen
Verkehrsunfall verschuldet, aufgeschliisselt nach Bezirk, Jahr und Art des Unfalls (mit
oder ohne Personenschaden)?

In wie vielen der unter Frage 12 genannten Fdlle haben die Lenker zusdtzlich das Delikt

der Fahrerflucht begangen, aufgeschliisselt nach Jahren und Bezirken?
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Die Osterreichische StraBenverkehrsunfallstatistik tiber Unféalle mit Personenschaden weist
fir die Jahre 2023 und 2024 folgende Anzahl von Unfallen auf, die offensichtlich durch

einen Lenker unter Drogeneinfluss verursacht wurden und in wie vielen Fallen davon

Fahrerflucht begangen wurde:

2023 2024
Politischer Bezirk | Unfille durch davon Unfille durch davon fahrerfliichtig
Drogenlenker | fahrerfliichtig | Drogenlenker

Graz (Stadt) 1 0 4 0
Deutschlandsberg 1 0 0 0
Graz Umgebung 7 1 1 0
Judenburg 0 0 0 0
Knittelfeld 0 0 0 0
Leibnitz 1 0 1 0
Leoben 1 0 1 0
Liezen 1 0 2 0
Murau 0 0 0 0
Voitsberg 2 0 1 0
Weiz 2 1 3 1
Murtal 0 0 0 0
Bruck-Miurzzuschlag 2 0 0 0
Hartberg-

Firstenfeld 0 0 ! !
Sudoststeiermark 0 0 0 0
Steiermark gesamt 18 2 14 2

Bei den in der Tabelle enthaltenen Zahlen von Unfillen ist keine Unterscheidung nach
Verweigerungstatbestanden, die durch den Lenker bzw. die Lenkerin gesetzt wurden,
moglich und sind diese Tatbestande in den Unfallzahlen der angefiihrten Tabelle
enthalten. Fir das Jahr 2025 kénnen keine Zahlen genannt werden, da diese von der
Bundesanstalt Statistik Austria noch nicht veroffentlicht wurden und noch einer

Qualitatskontrolle unterliegen.

Darlber hinaus werden keine entsprechenden Statistiken gefiihrt, zumal der

Vollzugsbereich des Bundesministeriums fiir Inneres nicht betroffen ist.

Gerhard Karner

4von 4

www.parlament.gv.at



Datum/Zeit 2025-06-25T15:02:48+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-Zertiika Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

von 5

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 06- 25T15: 08: 21+02: 00

Jufu

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2025-06-25T15:02:48+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-06-25T15:08:21+0200
	Parlamentsdirektion




